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würde.“ Unſer Fall iſt jedoch von dieſem durchaus verſchieden;
denn Alles geſchieht mit vollkommener Kenntnis der achtage; kein
Umſtand iſt dem Prieſter unbekannt geblieben, und eLr häbt ſeine an
lung für rlaubt; der Caſus ſetzt 10 deutlich voraus, daſs ſein Zweifel
erſt nachher entſtand. Wird alſo an fünfter Stelle efragt, ob der
Vicar die große Hoſtie mit den kleinen Partikeln im Ciborium
verſchließen durfte, 0 war dies objectiv geſtattet, da ſeine Conſecration
giltig war; ſubjectiv aber nicht, da 1 Qn der Giltigkeit zweifelte.
Er hätte alſo die große Hoſtie abgef onde 37 Im Tabernakel verſchließen
und entweder Sicherheit ſich erwerben, oder wenigſtens ſie QAm folgen
d  Nn Tage vor oder nach, oder beſſer mit der weiten Ablution während
der heiligen Meſſe conſumieren ſollen.?

D  e dem Caſus u hinzugefügte Bemerkung, daſs der
Küſt 8 wuſste und mit ſeiner gewohnten Geſchwätzigkeit alles
Ile den Leuten wird mitgetheilt aben, beweist noch zUum Ueberfluſs,
Die unvernünftig und unzweckmäßig da Verfahren de Pfarrers
geweſen, der ſeinen Küſter ehr gut kannte, und ihn bei dem ganzen
Orfa AU Zeuge anweſend ſah

Itten V Aertnys 8

III (Reſtitutionsfall bezüglich eines Differenzial⸗
Cajus beginnt, reich 3u werden, Ein Börſenſpiel.

Dazu edient e ſich jedoch einer Mittelsperſon, eines reichen Juden,
der beim Sinken de  D Artikelpreiſes die Differenz Aus ſeinen eigenen
Mitteln deckt; Qju aber erſetzte ſeine Schuld an den ꝗ

&

Uden Mittels⸗
perſon) ur Wechſelpapiere. 2  O  bwohl EL 1e daſs ſeine u

Tag U Tag ſich mehre, ſeine Hoffnung auf Gewinn aber immer
mehr abnehme, etzt ＋41 doch ſein Ie fort in der Meinung, vielleicht
doch Ure einen glücklichen Zufall ſeine U en 3u können.
Jedoch da  U Börſenſpiel elingt nicht -eun kauft EL mit geborgtem
Gelde ein ſchönes Gut, in der offnung, mit dem Einkommen des⸗
ſelben ſeine Schuld bezahlen können. Auch ma CEL jetzt Bekanntſchaft
mit einer jungen Dame, die EL auch helicht Zum Zeichen ſeiner
zarten Anhänglichkeit gibt EL ihr da gekaufte Gut Zu bemerken iſt,
daſs Cajus, da C noch ledig war, außerdem noch verſchiedene Schulden
machte, theils bei Gewerbsleuten theils bei Kaufleuten, die auf
Zahlung ſehr anſtehen. Aju iſt willens, alle ſeine Uulden voll—
kommen U tilgen.

Fragen: 7 Cajus gehalten, die Börſenſchulden ſammt allen
L oder das Capital zu bezahlen?

II Fſt die junge Dame verpflichtet, aus dem Einkommen des
ihr geſchenkten Gutes die hulden ihres Mannes 3u bezahlen?

III Wen muſs ELr vorerſt befriedigen, den reichen Juden (Mittels⸗
erſon oder die obgenannten Kaufleute?

Vgl. meine Moraltheologie. 115 VI H Vgl.
88 U
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IV D  arf 8 ＋

ſein ganzes noch vorhandenes U auf ſeine Frau
überſchreiben laſſen, amit im Falle eines Belangens Gut ihm
nicht geunommen werde und E die Zahlungsquelle bezüglich der übrigen
Gläubiger verſiege

Du llem verdient Cajus großen Tadel ob des Börſenſpiels
überhaupt und ob d Thorheit, einem Agenten und dazu noch inem
Juden ohne Controle alles anheimzugeben. Doch ELr hat genug QAn
den bitteren Früchten und der theueren Erfahrung. So gehen vir
gleich zur Beantwortung der geſtellten Fragen üÜüber.

AGd Cajus iſt ver  1 ſeine Wechſel 3u bezahlen und die
fälligen Zinſen obendrein, natürlich aber keine Wucherzinſen. Aber
Er hat keine Controle geübt das iſt ſeine eigene Schuld!
Vielleicht hat der Ude geſchwindelt möglich! wahrſcheinlich! aber

bpraesumitur malus. Wo ſind die Beweiſe? oll Cajus
eine gerichtliche Klage anſtrengen? Q8 ma Koſten und on
nichts, wenn nicht ſichere Beweiſe V  — etruges oder Wuchers geführ
werden können oder da poſitive Geſetz dem Cajus zur Seite
Juden ſind vorſichtig. Wohl aber dürfte Cajus die Zahlung ver.
weigern, bis ihm der Nachweis der wirklich contrahierten
Schulden geliefert wird Der Ude muſs beweiſen, v habe die unglück
en Speculationen wirklich auf Rechnung des Cajus mit nöthiger
Sorgfalt nach Maßgabe der Verpflichtungen eines Beauftragten Qu  *  V
geführt. Geht dann der RV  .  Ude Zur Eintreibung ſeiner Forderungen
bor Gericht, ˙ QAre ein Aufdecken ſeines nicht oliden Vorangehens
möglich. Bringt 47 aber nachträglich den geforderten achweis, ſo
ware derſelbe von einem Sachverſtändigen auf ſeinen Wert 3 prüfen
und 1e nach Befund das weitere 3u thun. Bis das geſchehen ſcheint
Cajus niit der Bezahlung zurückhalten 3u dürfen. ſt 10 auffallend,
daſs ber V  &  Ude n der Börſe reicher wird, die Er aber vertritt NI
den Bettelſtab kommen.

II E Eer im vorgelegten Alle, Cajus kauft mit
„geborgtem Gelde“ enn Ut Hat Cajus für das geborgte eld keine
Sicherheit In ſeinen ſonſtigen Gütern, ſo kann V27½„ ohne Verletzuug
der Gerechtigkeit das ˙ erworbene Ut nicht verſchenken. Er u
es dennoch. Wird die Uunge Dame wirkliche Eigenthümerin ohne
Verpflichtung, die Schulden 3u zahlen! Eine ſchwierige Frage, deren
Löſung trotz der Arbeit der größten Auctoren nicht E leicht befriedigt.
Suchen Di uns eln wenig zu orientieren! Cajus iſt nach dem Begriff
des mutuum Eigenthümer de  U geborgten Gelde  D Unter der Ver⸗
pflichtung der Rückzahlung; olglich gehört ihm auch 5 mit dem
geliehenen Gelde gekaufte Gut aber inter derſelben perſönlichen
Verpflichtung; Er darf ſich alſo desſelben nicht entäußern, falls ELr

dadurch m die Unmöglichkeit kommt, ſeine Verpflichtung der ſtrengen
Gerechtigkeit erfüllen zu können. Dieſe Schenkung wäre alſo ein Act
der Ungerechtigkeit. Würde alſo die unge Dame ihn azu poſitiv
veranlaſſen, 0 ware die Annahme des Geſchenkes eine formelle
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Cooperation und die Pflicht der Wiedererſtattung unzweifelhaft.Darin ſtimmen die Auctoren Molina, Leſſius, ügo, Alphons überein.
ſie ihn aber nicht veranlaſst, aber MIII. die Schuldenlaſt gewuſst,

⁵ iſt die Verpflichtung nicht ſo zweifellos und die Auctoren gehenauseinander. olina und Leſſius halten die Schenkung für giltigund frei von der perſönlichen Belaſtung des Geſchenkgebers und
ugo hält die Argumente für leſe Meinung für probabel; Conf
Lugo de jure et justit. disp Sect. 6 und Unter den neueren
Auctoren chließt ſich Berardi Praxis COnf. 215, völlig Molina
und Leſſius ugo ſelbſt 09 jedoch der gegenſeitigen Meinung,
die vom Alphons III 7 und sententia reformata mit
9 Entſchiedenheit vertreten wird Soj hoch auch da In
ſehen jener In materia justitiae geradezu claſſiſchen Auctoren ſteht,
˙ iſt CS doch mehr Als unbequem, den Alphons als entſchiedenen
Gegner zu Aben Glücklicherweiſe iſt in unſerem Falle auch nich
einmal eine Andeutung der mala fides der Geſchenk-Annehmerin;
ſomi haben wir den Alphons nicht mehr als Gegner, da CEr
ausdrücklich donatarius mala fide. der unt die erſchuldung
wuſste, handelt. Den donatarius bona fſide aber entſchuldigen die
obengenannten Auctoren, denen ſich auch Narres in ſeinem AQus
gezeichneten Werke de justitia IV anſchließt, von allen
Verpflichtungen, die ni Im Gegenſtan der Schenkung begründet
ſin koch günſtiger für die Dame geſtaltet ſich die Sachlage,
venn Vir mit Grund annehmen, Cajus ſei zur Zeit des eld
borgens noch ni inſolvent eweſen, ſondern Iun Verlegenheit
Üüber bares eld 3u verfügen. In dieſem Falle onnte ? da Ut
ohne jede Verletzung der Gerechtigkeit verſchenken, und die jungeFrau beſitzt 8 omit ohne jegliche Verpflichtung für die Schulden
des Mannes aufzukommen.

III Wenn Qju hoffen kann, alle Gläubiger 3u befriedigen,E kommt S nicht ſo ſehr auf die Reihenfolge 9 jedenfalls darf
EL den reichen ꝗũ

&

Uden bei der Unklarheit der wirklichen Schulden
varten laſſen und denſelben Salva justitia zu einer Compositio
drängen.

IV Wenn wir bei der Beantwortung der vierten Frage
vorausſetzen, daſs von Seiten de poſitiven Geſetzes in der betreffenden

gend einer ſolchen Uebertragung nichts im Wege eht ind 2 jede
betrügeriſche Abſicht fehlt, ſo kann noch der den Gläubigern
entſtehende Schaden Bedenken 0  en Diu un die Sache
klar Cajus hat noch achlich Unbelaſtetes Beſitzthum. Er iſt ſeinen
Gläubigern erſönli als Uldner verpflichtet und muſs ſelbſ
verſtändlich mit allen ſeinen Gütern dafür einſtehen. So lange
noch Beſitz hat, Aben ſeine Gläubiger eine Sicherheit wenigſtens
für einen Thei ihrer Forderungen. Ueberträgt aber Cajus ſein noch
vorhandenes Vermögen auf ſeine du, ſo verlieren die Gläubiger
dieſe Sicherheit Da wäre enn objectiver Schaden, vor dem bewahrt
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3U werden ſie ein Recht haben Dieſes Unrecht muſs vermieden
werden, falls jene Uebertragung Crlau ſein ſoll. Das perſönliche
Verſprechen der Frau genügt nicht. Im Sterbefall könnten die
Gläubiger Uund alle ihre Hoffnungen gebracht werden. Deshalb müſste
Ur ſorgfältig abgefaſste Teſtamente vorgeſorgt werden und die
Frau ſich ur gerichtliche V  (ete ver  1  en, Qus den ühernommenen
Gütern ährlich eine beſtimmte Summe zur Tilgung der perſönlichen
Schulden ihres Mannes zu zahlen und die bei eintretendem ode
noch nicht getilgten aus dem Nachlaſſe begleichen wollen. Bei
einem ſolchen Abkommen wäre für die Gläubiger gut, 10 beſſer geſorgt
als ohne Uebertragung, wenn anders Cajus in ſeinen Hoffnungen,

zahlen 3u können, ſich nicht Urchau täuſcht Denn venn
Cajus Bankerott gedrängt wird, iſt für die meiſten Gläubiger
die Ausſicht gering; möglicherweiſe bekäme der Ude alles; denn
bei Zwangsverkäufen wird der Tel gewaltig gedrückt.

Valkenburg. Wilhelm Stentrup
IV B  kau den höchſt Preis.) Turnebus, ein

reicher Strohhutfabrikant, hat eine große Fabrik, heure Maſchinen
und viele Arbeiter. Alles gerechnet, ommt ihm ein Strohhut auf
Teun Kreuzer bi 3u einem Gulden, EL verkauft ihn aber Aum

ſechzig Kreuzer bis 3 U zehn Gulden. Turnebus hat QObet
großen Gewinn, hat aber heutzutage auch die Concurrenz zu ur  en,
Unglück und Miſsgeſchick, baS ihn auch ſchnell nachen kann.
Da räg Turnebus einmal ob EL im Verkaufe o fortfahren
dürfe Frage: Wa iſt ihm 3u antworten? Ur  6 EV
die Ware viel billiger geben als die anderen Fabrikanten,

ſo die Kundſchaften den anderen 3 u nehmen und
ich 3 U ziehen?

Der vorliegende Il zeigt, vie leicht Großfabrikanten die
der Kleineren ſchädigen, —10 ſie gänzlich zugrunde richten

können. Darum ann dem Turnebus eine Gewiſſenserforſchung ber
die Uebung der chriſtlichen EL ch tl gkei und Lieb nützen.
Faſſen wir zuerſt die Gerechtigkeit ins uge

Die Ware, ſo viele kaufen und verkaufen, hat ohne
Zweifel ein pretium vulgare, einen currenten Marktpreis. Dieſer
flegt ſelbſt Unter ehrlichen und redlichen Käufern und Verkäufern
nach den Umſtänden des Ttes, der Zeit, der Ware, der erlaubten
Concurrenz bi  8 3u gewiſſen Grenzen 5 ſteigen oder fallen
und kann u der ege als ein gerechter Preis, retium justum,
angeſehen werden. So Mare, 11 I Aertnys, III II 473 Et
alli Communiter. Um dieſen Preis, der die äußerſte Grenze ſeines
gerechten Maßes noch nicht überſteigt, ſeine Ware verkaufen, iſt
ſich noch nicht die Gerechtigkeit. „Justum St OIINE
retlium Vulgare, Summuln. infimum t medium.“ Ita Onnes
ſt alſo der Prei  — von 60 kr bis 3u Aum welchen Turnebus


